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Zugutachterei 

Bedingungen und Folgen korruptiver Nachsicht 

Friedhelm Neidhardt1 

Gutachter und Gutachterinnen sind nicht für Glaubensfragen zuständig, 
sondern für Angelegenheiten, die auf dieser Welt prinzipiell entscheidbar 
sind. Ihre Bezugsdisziplin ist die Wissenschaft. Auch bei dieser kommt vie-
lerlei ins Spiel, was schwer, endgültig vielleicht gar nicht zu entscheiden ist: 
die Entstehung der Welt, der Untergang Roms, viele Krankheiten der Men-
schen  zum Beispiel. Ich interessiere mich im Folgenden für die gutachter-
lichen Tätigkeiten, deren Gegenstand von sozialem und politischem Inter-
esse ist. Da geht es um die Aufklärung von Verbrechen, die Qualität von 
Waren, die Schadensschätzung bei Unfällen, die Korrektheit von Steuerer-
klärungen, die Bewertung von Forschungsanträgen  zum Beispiel. Mit 
ihnen verbinden sich Aufgaben, für deren Klärung professionelle Kenner-
schaft Voraussetzung ist.  

Offenbar ist die Bedeutung von Experten in der Moderne gestiegen. 
Dies nicht nur, weil sich die Erkenntnisinteressen der Menschen ausbreite-
ten, sondern auch weil die Fähigkeit der Wissenschaften gewachsen ist, Ant-
worten zu erforschen. Da gleichzeitig auch die Möglichkeiten von Täu-
schungen gewachsen sind, ist die Nachfrage nach Spezialisten gestiegen, die 
nicht nur Expertise, sondern auch Glaubwürdigkeit besitzen; es besteht 
heute ein Bedarf an integrer Sachverständigkeit. Erst wenn Gutachter dafür 
stehen, können sie die Menschen auch gegen die umlaufende Flut an frag-
würdiger Reklame abhärten, mit der alle möglichen Einrichtungen und Per-
sonen ihre Interessen zu verkaufen trachten. Da deren Kapital oft dafür 
sorgt, dass auch die Geschäftsbedingungen für die Erfindung und den Ver-
trieb von Unwahrheiten attraktiv wurden, ist die nachhaltige Wirksamkeit 
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von Gutachterei problematisch geworden, problematisch sogar die Integri-
tät der Gutachter selber. Die Bedingungen, die dabei eine Rolle spielen, sol-
len im folgenden Essay angesprochen werden.  

Opportunitätskosten des Neinsagens  

Die spezielle Aufgabe der mich interessierenden Gutachter besteht darin, 
die Qualität von Gegenständen und die Leistungen von Personen und Ein-
richtungen möglichst gut zu ermitteln und darzustellen. Ihre besondere Auf-
gabe liegt nicht darin, selber verbindliche Urteile zu erlassen. Der Rekurs auf 
Wissenschaft soll die Wahrheitsfrage, wo immer das geht, entscheidbar hal-
ten. Ihre politische Funktion besteht dann vor allem darin, drohende Gefah-
ren sowohl den Bürgern als auch der Politik anzuzeigen sowie die Verbrau-
cher vor dem trügerischen Selbstlob der Produzenten und Dienstleister zu 
schützen.  

Da es sich bei dieser Tätigkeit nicht vermeiden lässt, dass einige der Ge-
prüften mit ihren Behauptungen und Angeboten schlechter abschneiden als 
andere, ist eine Kritik an Gutachtern verbreitet. Wenn Geprüfte gute Noten 
erhalten, erscheint ihnen das in der Regel verdient und gerecht. In anderen 
Fällen aber finden die Betroffenen das Verfahren, die Schiedsrichter und 
deren Urteil oft unfair, und sie neigen deshalb eher als die Gewinner zur 
Beschwerde. Gegen die Verallgemeinerung ihrer Kritik spricht allerdings der 
Umstand, dass Gutachter oft die Tendenz haben, eher zu freundlich als zu 
streng zu urteilen. Es dürfte für den Sozialverkehr deshalb nicht immer 
falsch sein, von Gutachtern als »Zugutachtern« zu sprechen. Dies ließe sich, 
wo es stimmt, schon auf den Umstand zurückführen, dass Gutachter bei der 
stark gestiegenen Nachfrage nach Gutachterei oft überlastet sind und dass 
sie Zeit sparen, wenn sie bei ihren Urteilen zustimmen statt abzulehnen. Es 
gibt eine Sozialökonomie des Gutachterwesens (Mulligan, Hall, Raphael 
2013), und bei ihr zählen neben allem sonstigen die Opportunitätskosten des 
Neinsagens; bei Ablehnungen steigt, denkt man an die Betroffenen, der Be-
gründungsbedarf. Ich habe dafür Belege bei einem Projekt gefunden, bei 
dem ich mit Kölner Mitarbeitern in den siebziger Jahren unter anderem 757 
Gutachten für die Deutsche Forschungsgemeinschaft in den Fächern Elek-
trotechnik, Psychologie, Wirtschaftstheorie und Politikwissenschaft erho-
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ben und analysiert habe. Ablehnende Gutachten, so stellte sich unter ande-
rem heraus, waren im Schnitt deutlich länger als zustimmende Gutachten 
(Neidhardt 1988: 114 ff.). Offensichtlich lohnt es sich für Gutachter, kulant 
zu sein. Wie stark dies auf ihre Urteile durchschlägt, hängt allerdings von 
den Umständen ab, unter denen die Gutachterei stattfindet. 

Natürlich vollzieht sich die Bewertung von Personen und ihren Tätigkei-
ten in aller Regel nicht unabhängig von der geprüften Qualität dieser Personen 
und Tätigkeiten, und die meisten Gutachter sind sicher korrekte Ermittler und 
Darsteller. Es geschieht aber immer wieder, dass sie auch schlechte Ware 
hochpreisen und dass sie bei einer Postenvergabe ungeeignete Kandidaten 
über den grünen Klee loben. In solchen Fällen wird nicht nur der geringe Auf-
wand der Urteilsbildung die Ursache von Fehleinschätzungen sein. Das Ja 
oder Nein wird in solchen Fällen weniger von der Sorgfalt der Gutachter als 
von den sozialen Eigenheiten und Organisationsbedingungen der Gutachterei 
abhängen  und dabei dürften die Beziehungsverhältnisse zwischen den re-
levanten Rollenspielern zentral sein. Hier kommt Soziologie ins Spiel.  

Begutachtungen vollziehen sich unmittelbar zwischen Prüflingen und 
Prüfern. Die Aufgabe der Prüfer ist es, die Leistungsfähigkeit der Prüflinge 
und ihrer Angebote am Beispiel bestimmter Fälle zu ermitteln und darzu-
stellen. Ob dies gelingt, hängt natürlich nicht zuletzt von der Leistungsfähig-
keit der Prüfer selber ab; sie müssen das Handwerk verstehen, dass sie prü-
fen sollen. Ist ihre Expertise grundsätzlich vorhanden, muss sie aber auch 
fachgerecht angewendet werden. Das aber hängt davon ab, ob und wie sich 
Dritte mit ihren Interessen in das Verhältnis zwischen Prüfling und Prüfer 
einmischen  zum Beispiel der Staat oder die Sprecher einer irgendwie be-
troffenen Öffentlichkeit, oder vorhandene Konkurrenten, eventuell auch 
Gerichte, an die sich unzufriedene Prüflinge oder andere Betroffene manch-
mal wenden. Da geht es um rechtliche Bestimmungen und wirtschaftliche 
Einmischungen, vielleicht auch um moralische Skandalisierungen und laut-
starke Proteste. Gutachterei ist eingebettet in komplexe Rollenverhältnisse 
von mehreren Akteuren. Der Ausgang ihrer Streitigkeiten wird letztlich 
durch das zu klären sein, was in der Politik »Gewaltenteilung« heißt, also 
durch die wechselseitige Kontrolle unterschiedlicher Verantwortungsträger. 
Die Analyse der Gutachterei greift zu kurz, wenn sie sich allein auf die indi-
viduellen Beziehungen zwischen Prüfling und Prüfer versteift. Man muss 
eruieren, wer wie in deren Verhältnis zusätzlich mitspielt.  
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Gutachterkontrollen  

Beginnt man die soziale Analyse bei den Hauptfiguren der Gutachterei, also 
den Gutachtern selber, so ist als erstes die Frage interessant, wer und was 
diese vor unstatthaften Zumutungen derer schützt, die sie prüfen sollen. Im 
Hinblick darauf ist zu klären, wie Gutachter ausgewählt und finanziert wer-
den. Vor allem anderen beeinflussen Auswahl und Finanzierung die Unab-
hängigkeit der Gutachter. Sie führen, falls beides durch die Bewerteten sel-
ber geschieht, zu Abhängigkeiten und nachfolgend oft zu fragwürdigen Er-
gebnissen. Wahl und Finanzierung von Gutachtern bestimmen mehr als 
alles andere die Korrektheit ihrer Analysen.  

Solche Abhängigkeiten lassen sich vermeiden, wenn sich die Prüfer, an-
statt direkt von den Prüflingen durch den medialen Verkauf ihrer Ermitt-
lungsresultate selbst finanzieren, oder aber, wenn die Auswahl und Bezah-
lung der Gutachter von Dritten übernommen wird, die am Prüfprozess sel-
ber nicht direkt beteiligt sind. In dieser Hinsicht spielt der Staat eine Rolle, 
wenn er sich mit Blick auf Gemeinwohlbelange zum Beispiel um nachhaltige 
Forschung der Wissenschaft oder auch um eine wünschbare Versorgung der 
Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen kümmert. Wie das wirken 
kann und welche Chancen sich dann ergeben, lässt sich für deutsche Ver-
hältnisse an den Beispielen der »Stiftung Warentest« und der »Deutschen 
Forschungsgemeinschaft« (DFG) darstellen. Beide Einrichtungen können 
eine ungute Vermarktung ihrer Gutachterprozesse dadurch vermeiden, dass 
sie nicht von Ernennung und Finanzierung derer abhängen, die sie prüfen 
und beurteilen sollen.  

Die Stiftung Warentest widmet sich der Aufgabe, die Öffentlichkeit über 
ihre Ergebnisse zum Nutz- und Verbrauchswert von Waren und Dienstleis-
tungen, neuerdings auch von deren Umweltverträglichkeit, zu informieren  
und sie kann mit ihrer Korrektheit ein Korrektiv der massenhaft umlaufen-
den Selbstverherrlichungen der Erzeuger sein. Sie kann sich, weil im Publi-
kum hinreichend angesehen, überwiegend über den Verkauf ihrer Ergeb-
nisse mit Büchern und eigenen Zeitschriften selbst finanzieren. In geringen 
Teilen dienen überdies Stiftungsmittel des Staates zur Absicherung der eige-
nen Zahlungsfähigkeit. Die gutachterliche Prüfung der zahlreichen Waren 
und Dienstleistungen erfolgt meistens mit Hilfe ungenannter, oft ausländi-
scher Labore sowie mit der Testauswertung von Computerprogrammen 
durch eigene Experten. Sogar die Beschaffung der geprüften Produkte wird 
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nicht von deren Herstellern, sondern insgeheim über den freien Markt be-
trieben. Die Auswahl der geprüften Einrichtungen, die die Stiftung testen 
lässt, erfolgt nach Abstimmung mit dem eigenen Verwaltungsrat und mit 
Beratung durch ein Kuratorium, das zu je einem Drittel aus Sachverständi-
gen sowie Interessenvertretern der Wirtschaftsverbände und Verbraucher-
schutzorganisationen besteht. Die geprüften Einrichtungen erhalten erste 
Texte, um beschreibende Darstellungen über ihren Betrieb und dessen Pro-
dukte selber prüfen zu können  dies aber ohne die vorherige Mitteilung der 
vorgesehenen Benotungen. Die Unabhängigkeit von den bewerteten Ein-
richtungen wird, soweit von außen erkennbar, penibel kontrolliert; die Er-
gebnisse werden öffentlich dargestellt.  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert sich nur mit staatli-
chen Fördermitteln. Diese werden neben der Bezahlung des eigenen Sach-
betriebs ausschließlich zur Finanzierung der Forschungsprogramme jener 
Antragsteller genutzt, deren ganze oder teilweise Förderung nach Prüfung 
der von ihnen eingereichten Forschungsanträge erfolgen soll. Die Besonder-
heit der DFG besteht darin, dass ihre Gutachter kostenlos arbeiten. Das 
wird durch eine Kollegialisierung der Gutachterei ermöglicht: Die Gutachter 
gehören selber den Wissenschaftsbereichen der Antragsteller an, können die 
fälligen Prüfungen also mit einschlägigen Fachkenntnissen durchführen.  

Daraus ergeben sich allerdings auch Probleme, denn es gibt eine proble-
matische Beziehung zwischen Kollegialität und Befangenheit (Neidhardt 
2016: 267 ff.). Die Befangenheit ist umso größer, je näher der Gutachter mit 
seiner eigenen Forschung dem Thema des Projekts ist, das er begutachten 
soll. Denn dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er entweder Konkur-
rent oder aber Kompagnon der Antragssteller ist, in beiden Fällen also nicht 
völlig unbefangen. Ideal wäre eine mittlere Distanz zwischen den Experten 
und den Gegenständen, Gruppen und Personen, die von ihnen begutachtet 
werden sollen. Sie müssen der Sache nahe genug und den Kollegen, um de-
ren Arbeiten es geht, fern genug sein, damit von ihnen korrekte Urteile er-
wartet werden können. Die DFG versucht eine Balance dadurch zu errei-
chen, dass sie nicht nur die jeweils zuständigen Gutachter durch deren Ano-
nymisierung schützt, sondern deren Auswahl auch durch unabhängige Mit-
glieder der eigenen Geschäftsführung durchführen lässt. Mit einer Reihe von 
Kriterien soll die soziale Distanz zwischen Gutachter und Antragsteller 
überdies definiert und abgesichert werden. Nachfolgend werden dann die 
anfangs eingeholten Außengutachten durch ein internes Gutachtergremium 
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bewertet, deren Mitglieder von ihren jeweiligen Fachkollegen durch allge-
meine Wahlen legitimiert erscheinen. Solange dabei keine völlig fachfrem-
den Kollegen und Kolleginnen bei der Einzelkontrolle mitsprechen, ver-
bleibt bei Gutachtern und Begutachteten allerdings das gemeinsame Inter-
esse am Wohlergehen ihres eigenen Faches bestehen, und auch das könnte 
eine gewisse Neigung zu »Kollegenrabatten und Preisnachlässen« (Goffman 
1969: 149) bei Entscheidungen auslösen, bei denen sich die Gutachter vor-
stellen, ihre Ablehnung von Anträgen könnten auch zulasten ihrer Fächer 
gehen. Die DFG versucht diesen Effekt durch die Festlegung einzuschrän-
ken, die eigenen Geldmittel nicht nach festen Quoten auf die Fächerbereiche 
zu verteilen. Sie kontrolliert dies insgesamt mit einer komplexen »Mehrin-
stanzlichkeit« der Verfahren: durch eigene Mitarbeiter, durch »Sondergut-
achter«, Gutachtergremienkontrollen und am Ende durch die abschließen-
den Entscheidungsrechte des wissenschaftspolitisch maßgeblichen »Haupt-
ausschusses«. Insgesamt werden in die internen Kontrollen viele Akteure auf 
unterschiedliche Weise und mit abgestimmten Einflüssen einbezogen  Ak-
teure der Universitäten, unabhängiger Forschungsstätten, der Regierungen 
und natürlich Vertreter der Disziplinen.  

Wahrheiten sind auch im Bereich wissenschaftlicher Angelegenheiten 
immer nur relativ zu haben  Fehler sind keineswegs ausgeschlossen. Ver-
gleicht man die Praktiken bei DFG und Stiftung Warentest aber mit der 
heute üblichen kapitalistischen Vermarktung von Gutachterei, dann erschei-
nen sie in der Regel als deutlich zuverlässiger und fairer. Mich überrascht in 
diesem Zusammenhang vor allem, dass die Stiftung Warentest zwar immer 
wieder Klagen unzufriedener Prüflinge erfährt, diese aber vor Gericht kaum 
jemals verloren hat. Mit ihrer öffentlichen Notenvergabe beschädigt sie ja 
die wirtschaftlichen Interessen miteinander konkurrierender Akteure teil-
weise recht unangenehm; und das sind Akteure, die auch im Umgang mit 
Klagen ausgesprochen zahlungskräftig sind.  

Zuvorkommenheitskonkurrenzen  

Fehler werden eher vorkommen, wenn Wahl und Bezahlung von Gutach-
tern durch die Bewerteten selber erfolgen. Einerseits führt die zunehmende 
Vermarktung des Gutachtergeschäfts zwar zu einer im Prinzip vorteilhaften 
Professionalisierung von Gutachtern und Gutachterinnen. Begutachtung 
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wird zum Beruf, und für das Vorhandensein sachverständiger Experten sind 
dann auch professionelle Einrichtungen zuständig, die deren Ausbildung be-
treiben und prüfen  Berufsbildungsinstitute und Berufsverbände, deren 
Zertifizierung zum Teil auch eine staatliche Akkreditierung voraussetzt. Al-
lerdings ist der Begriff eines Gutachters kein geschützter Begriff, und das 
führt dazu, dass der Begriff für Werbezwecke zunehmend beliebig eingesetzt 
wird. Der Begriff des Gutachters suggeriert nämlich Sachkundigkeit und 
weckt Vertrauen; er profitiert vom Nimbus der Wissenschaft. Aber es gilt: 
Von Gutachtern wird nicht nur Expertentum verlangt; sie müssen ihre Fach-
lichkeit auch durch ihre Integrität bei der Beurteilung der jeweils anliegenden 
Fälle ausweisen; sie müssen unbefangen sein. Dies kann für den Einzelfall 
nicht zuverlässig durch allgemeine Prüfungen und auch nicht durch die Ver-
pflichtung auf allgemeine Verhaltenskodizes geschehen, die die Gutachter 
auf unabhängige und faire Beurteilungen verpflichten. Entscheidend ist nicht 
ein geprüfter Berufsausweis von Gutachtern, sondern deren verlässliche Mit-
wirkung in den Einzelfällen ihres Bedarfs. Befinden die Prüflinge selber über 
die Wahl ihrer Gutachter und finanzieren sie diese auch noch, dann sind von 
vorherein Abhängigkeitsverhältnisse zwischen ihnen entstanden, die die In-
tegrität ihres Urteils belasten können. Die Wahrscheinlichkeit von Gefällig-
keitsgutachten wird in solchen Fällen noch verstärkt, wenn hinter den Ge-
prüften Einrichtungen stehen, die sich im Wettbewerb miteinander befin-
den. Das kann bei den Prüfern, wenn auch sie selber miteinander konkur-
rieren, zu Zuvorkommenheitskonkurrenzen einladen, um selber im Ge-
schäft zu bleiben. Die Gefahr der Befangenheit ist bei solchen Marktverhält-
nissen geschäftsbedingt. Die folgenden Fälle illustrieren beispielhaft Mög-
lichkeiten und Folgen käuflicher Gutachterei.  

Für die Wirtschaftspolitik von Staaten, Börsen und Betrieben haben 
weltweit die Ratingagenturen einen erheblichen Einfluss. Ihre Gutachter-
rolle besteht in der Prüfung der Kreditwürdigkeit von Staaten und Unter-
nehmen. Die drei großen amerikanischen Akteure Standard & Poor’s, Moody’s 
und Fitch erledigen in Konkurrenz zueinander in sehr vielen Einzelfällen 
jährlich etwa neunzig Prozent der weltweiten Ratings. Seit einigen Jahrzehn-
ten werden sie anders als früher nicht mehr von den Abnehmern finanziert, 
denen sie ihre Ergebnissen verkaufen, sondern überwiegend von der Klien-
tel, die sie prüfen. Merkwürdige Entscheidungen, darunter nicht selten »Zu-
gutachtereien«, sind häufig festgestellt und gerügt worden. Um zu vermei-
den, dass bei unangenehmen Herabstufungen der verliehenen Ratingstufen 
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die Geprüften ihre Verträge kündigen und zu angenehmer urteilenden Rating-
firmen wechseln, ist man bei den eigenen Beurteilungen vorsichtshalber selber 
einnehmend großzügig. Regelrechte Betrugsfälle hat der amerikanische Kon-
gress mehrfach angegriffen  ohne allerdings die in den USA rechtlich ge-
schützte Behauptung der Agenturen anzutasten, dass sie auf die Übernahme 
ihrer Urteile ja nicht verpflichten und deshalb das »Grundrecht freier Mei-
nungsbildung« für sich beanspruchen dürften; diesen bezweifelbaren An-
spruch hat inzwischen auch die EU zugunsten der Ratingagenturen akzeptiert. 
Auch nachweisbare Gefälligkeitsgutachten bleiben dann unbestrafbar.  

Die Friedensdividenden, die ›Wirtschaftsprüfer‹ an ihre zahlende Klien-
tel entrichten, landen zwar manchmal vor Gericht, falls von Falschurteilen 
betroffene Opfer willens und finanziell in der Lage sind zu prozessieren, 
aber auch bei ihnen ist der Nachweis von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
im Einzelfall schwer zu erbringen. Nach einschlägigen Recherchen der Pres-
se waren die Big Four,2 die den Prüfermarkt in mehr als 180 Ländern bestim-
men, »als Helfershelfer tief verstrickt in teilweise illegale oder zumindest ille-
gitime Handlungen«, kamen aber auch bei zweifelhafter Erfüllung ihrer 
»hoheitlichen Aufgabe«, Bilanzen der Unternehmungen zu prüfen, immer 
wieder ziemlich ungeschoren aus den gegen sie angestrengten Prozessen he-
raus (vgl. Munziger et al. 2019: 13). Sie profitieren dabei auch von soge-
nannten Haftungsprivilegien, die ihnen in Deutschland eigenartigerweise 
anders als im Prinzip vergleichbaren Akteuren (zum Beispiel Ärzten, Heb-
ammen oder Architekten) rechtlich zugestanden werden. Dass in ihrem Fall 
nicht selten Integritätsprobleme aufkommen, dürfte neben allem sonstigen 
auch damit zusammenhängen, dass die Prüferbetriebe, um ihre gut bezahlten 
Angestellten nach deren früh im Jahr fälligen Bilanzabschlusstätigkeiten auch 
ganzjährig gewinnbringend einsetzen zu können, eine Verquickung von Gut-
achterei und Beratung betreiben. Zur Hygiene sauberer Urteilsermittlungen 
gehört aber die Trennung von Gutachterei und Beratung. Werden nämlich 
beide Funktionen in einem Betrieb nicht sorgfältig voneinander getrennt, 
dann bewerten die Prüfergruppen, je mehr sie gleichzeitig auch als Berater 
fungieren, nicht zuletzt sich selber. Es wäre geschäftsschädigend, wenn sie 
unter diesen Umständen die Bilanzangaben ihrer Klienten verwerfen würden. 

Solche Praktiken von »Zugutachterei« ergaben sich aus den gleichen 
Gründen praktischer Geschäftstüchtigkeit auch in einem anderen Bereich, 
nämlich bei Einrichtungen des »Technischen Überwachungsvereins«, des 
sogenannten TÜV, der sein als deutsch geschätztes Renommee weltweit mit 
                                                        
 2 EY, PwC, KPMG und Deloitte 
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einträglichen Prüfungen vermarktet (Waltz 2019). Vor Gerichten landeten 
etwa die Tätigkeiten von TÜV-Süd im Falle eines brasilianischen Dammes, 
der bald nach der Unbedenklichkeitserklärung der Prüfer brach und etwa 
250 Menschenleben kostete; die deutschen Prozesse laufen derzeit noch. 
Vom »ramponierten Ruf des TÜV-Siegels« berichtete die deutsche Presse 
noch weitaus häufiger, als herauskam, wie fahrlässig im »Diesel-Skandal« die 
von Autofirmen gefälschten Abgaswerte das Okay der Prüfer bekommen 
hatten. Neuerdings belegt die Süddeutsche Zeitung bei einigen TÜV-Prü-
fern auch Korruption bei Erfüllung ihrer »hoheitlichen Aufgaben« von der 
Zulassung von Gebrauchtwagen bis hin zu schrottreifen Importwagen aus 
den USA  und dies offenbar auch ohne dass die Wagen überhaupt ange-
schaut worden waren.  

Die dargestellten Beispiele zeigen, dass die Qualität des Gutachtens nicht 
nur von der professionellen Expertise der Gutachter bestimmt wird, sondern 
auch von deren Beschäftigungsverhältnissen. Es gibt eine Reihe von Ursachen 
für mangelhafte Integrität: Von größter Bedeutung erweist sich immer wieder 
die Frage, wer die Wahl sowie die Finanzierung der Gutachter besorgt; da 
entsteht die Kapitalisierung der Gutachterei mit all ihren Folgen. Außerdem 
gilt: Sind die Rollen von Beratern und Gutachtern nicht deutlich voneinander 
getrennt, werden letztere schwerlich dazu neigen, gegen erstere zu stimmen. 
Natürlich (siehe unten) belasten intern oder von außen verfügte Prüfein-
schränkungen die Verlässlichkeit der Recherchen. Zudem: Die Begrenzung 
der Freiheit von Gutachtern, ihre ermittelten Ergebnisse offen zu legen, ver-
pflichtet sie häufig, auch Wichtiges zu verschweigen, wenn es den Finanziers 
wehtun könnte.3 Nicht unwichtig ist schlussendlich die Frage, ob Gutachter 
und deren Firmen, auch wenn ihnen fehlende Sorgfalt nachgewiesen werden 
kann, von vornherein durch ›Haftungsprivilegien‹ dagegen geschützt werden, 
sich mit Strafzahlungen angemessen an den entstandenen Schäden zu betei-
ligen; geschäftlich lohnen sich dann auch grobe Täuschungen.  

                                                        
 3 Das gehört leider zu den Bedingungen, die auch Wissenschaftler bei marktfähigen Produkten 

nicht selten im Dienste jener Firmen akzeptieren, von denen sie eingekauft werden. 
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Probleme staatlicher Kontrolle  

Unter den Bedingungen ihrer Kapitalisierung, das zeigen die genannten Fäl-
le, gewinnt der Glaube an eine verlässliche »Ehrbarkeit« von Gutachterei 
religiöse Qualität (allgemein zuletzt Streeck 2016: 132 ff.). Korrupte Nach-
sicht ist bei Beurteilungen in der »Audit Society« (Power 1999) zumindest 
dann wahrscheinlich, wenn wirksame Kontrollen fehlen. Von Kritikern wird 
an dieser Stelle häufig die Forderung erhoben, in gesellschaftlich wichtigen 
Fällen eine Kontrolle der Kontrolleure durch den Staat einzurichten. Dafür 
kann sprechen, dass der Staat Gesetze erlassen kann und mit seinen Macht-
mitteln am ehesten in der Lage ist, sich notfalls auch gegen Widerstand von 
Interessenten durchzusetzen. Hinzu kommt, dass Staaten zumindest in De-
mokratien auch in der Pflicht stehen, sich für das Funktionieren von Gut-
achterei zu interessieren, soll die öffentliche Meinung nicht allen Reklame-
sprüchen irgendwelcher Parteien ausgeliefert bleiben. Gutachter dienen bei 
wahrheitsfähigen Fragen der Wahrheitsfindung, und es ist für Gesellschaften 
fatal, wenn dies schief geht, und sich die Aufklärung der Bürger auf die »lingua 
blablativa« beliebiger Interessenten (Niklas Luhmann) verlassen muss. Gut-
achter sind selber zwar nicht politisch entscheidungsbefugt, und es kann um-
gekehrt auch nicht die Sache von Staaten und ihren Regierungen sein, die 
Beurteilungen der Gutachter einfach zu übernehmen. Sie müssen die vor-
handenen Interessen ihrer Bürger berücksichtigen, und da deren Interessen 
häufig vielfältig sind, müssen sie für Kompromisse und Übereinkünfte sor-
gen, deren Vernunft nicht mit Wahrheitskriterien der Wissenschaft zu bestim-
men ist. Entscheider müssen mehr berücksichtigen, als Gutachter zu klären 
und festzulegen in der Lage sind. Nicht selten kommen sie dabei in dilemma-
tische Konflikte. Diese können sich aus prinzipiell respektablen Gründen er-
geben  zum Beispiel sowohl im Hinblick auf die Nationalstaatlichkeit wich-
tiger politischer Aufgaben als auch wegen allgemeiner Sozialstaatsverpflich-
tungen. In beiden Fällen steht der Staat als Kontrolleur von Gutachtern aber 
in Gefahr, unzuverlässig zu werden. Auch dafür einige Beispiele:  

Partizipationsrechte der Bürger führen zu einem sozialstaatlichen Lobby-
ismus, der die Wahrheitsinteressen von Gutachtern dann verletzt, wenn die 
Machtspiele ihrer Interessenverbände die Kontrollfunktionen des Staates 
unterlaufen und geheim bleiben. Demokratie schützt nicht gegen Unsinn. 
Das war zum Beispiel der Fall bei dem hierzulande viele Jahre funktionie-
renden Gutachterschwindel des sogenannten Pflege-TÜV. Im Jahre 2009 
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wurden neue Richtlinien über die Prüfung der Qualität von Pflegeeinrich-
tungen vom Bundesrat beschlossen, und im Folgejahr wurden Begutachtun-
gen dann auch durchgeführt. Diese erbrachten ein mirakulöses Ergebnis: 
Nur 1 Prozent der deutschen Pflegeheime erzielte eine Note, die schlechter 
als gut war, die Durchschnittsnote aller geprüften Fälle betrug 1,3 auf einer 
Skala bis 5. An solcher Exzellenz zweifelten in der Folge allergings nicht nur 
die Kenner aus Wissenschaft und Politik. Offenkundige Fehler ergaben sich 
vor allem daraus, dass den Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung (MDK), die vor Ort prüfen sollten, nicht zugestanden wur-
de, die Zustände in den Heimen selbst zu prüfen. Sie prüften weniger deren 
Leistungen als deren Berichte über ihre Leistungen, und dies nach Kriterien, 
die sich die Heime weitgehend selbst aussuchen konnten. Dies ermöglichte 
denen, Spindoktoren ihrer selbst zu sein. Dergleichen lässt sich im Fall des 
›Pflege-TÜV‹ vor allem auf die politischen Bedingungen ihrer Einrichtung 
und Kontrolle zurückführen. Das dafür verantwortliche Gremium war von 
den einflussreichsten Lobbyisten bestimmt worden: von den Spitzenverbän-
den der Pflegeheime sowie deren Kostenträgern, nämlich den Kranken- und 
Pflegekassen. Gewerkschaften waren nicht dabei, da zu wenig Pflegerinnen 
und Pfleger in Heimen Mitglieder sind. Im Übrigen war der Einfluss der 
mitmischenden Lobbyisten dadurch gesichert, dass ihnen vom Gesetzgeber 
wechselseitig Vetorechte verliehen waren. Dass die zu prüfenden Heime sich 
selber nach Kriterien ausweisen durften, die in vielen Fällen überflüssig und 
zu nicht geringen Teilen randständig waren, und dass die Ergebnisse in die 
Bewertung der Gutachter nur selektiv und mit der Folge eingehen konnten, 
dass sie nach außen am Ende viel zu gut abschnitten  all dies konnte nur 
dadurch entstehen, dass in dem Entscheidungsgremium, das über die 
Prinzipien des gutachterlichen Verfahrens zu befinden hatte, die Unüber-
stimmbarkeit der finanziellen Interessenvertreter der Heime jenseits der 
Gewerkschaften fixiert war. Man hatte den Bock zum Gärtner gemacht. Der 
Staat hätte nach dem Vorliegen der ersten erkennbar geschönten Ergebnisse 
eingreifen und die geltende Prüfpraxis aufheben und neugestalten müssen, 
aber er hat sich gegen den in diesem Fall abgekürzten Lobbyismus lange 
stumm geschaltet. 

Eine Art Staatskapitalismus scheint sich auch gegen gutachterliche Wahr-
heitsinteressen immer dann durchzusetzen, wenn Linke und Rechte gemein-
same Interessen vertreten. Das ist regelmäßig der Fall, wenn Unternehmer-
verbände ihre eigenen Interessen mit der Sorge um Arbeitsplätze begründen 
können. Dann werden sie nämlich auf die Zustimmung der Gewerkschaften 


